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Öffentliche Anhörung im Sächsischen Landtag

-	 „Obligatorisches Widerspruchsverfahren erhalten — Keine Ver infa-
chung des Verwaltungsverfahrens auf Kosten des Rechtsschutz s der
Bürgerlinnen!"
Drucksache 514922
Antrag der Fraktion DIE LINKE

-	 „Keine Abschaffung von Widerspruchsverfahren — Außergeric tiichen
Rechtsschutz für Bürgerinnen und Bürger erhalten"
Antrag der Fraktion BUNDNIS 901DIE GRUNEN

Sehr geeh rter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,

ich bedanke mich zunächst für die Einladung zu der heutigen Anhörung ui
diese nutzen, Ihnen die nordrhein-westfälischen ErFahrungen mit der ab N
2007 durchgeführten, recht weitgehenden AbschafFung des Widers
nahe zu bringen:

Vor die Klammer gesprochen möchte ich darauf h inweisen, dass meine Erk
und Bewe rtungen im Schwerpunkt auf den Beobachtungen und Einschätzui
Mitgfieder der nordrhein-westfälischen Verwaltungsrichtervereinigung beruh
Vorsitzender ich bin. Wie bei so einem komplexen Thema wie der Abschaff(
Widerspruchsverfahrens kaum anders zu erwa rten sind die damit gemachte
rungen nicht völlig homogen. Ich werde Ihnen aber gewissermal3en die herr
Meinung präsentieren. In diesem Zusammenhang weise ich vorab darauf hi
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung der Verwaltunc
richtsbarkeit, der Landesbehörden und der Kommunen derzeit eine Evaluati
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Abschaffung des Widerspruchsverfahrens durchführt, aus der sich weitere rkennt-
nisse ergeben dürften.

Mein Vo rtrag besteht im Übrigen aus drei Teilen. In einem ersten Teil möch e ich den
empirischen Befund vorstellen, den die Verwaltungsrichtervereinigung zur orberei-
tung auch der heutigen Anhörung hat ermi tteln können. In einem zweiten T il werde
ich mich den aus diesem Befund zu ziehenden Konsequenzen zuwenden. 1 dri tten
und letzten Teil möchte ich dann konkret auf die Anträge eingehen, die den Gegen-
stand der Anhörung bilden.

Aus Sicht der Verwaltungsrichter ist zunächst auf die Belastungsentwicklun einzu-
gehen, die sich seit der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens abzeichn at. Auffäl-
lig und nicht anders zu erwarte.n ist hier, dass unmittelbar nach der Abscha ung des
WiderspruchsverFahrens die Zahl der Eingänge deutlich zugenommen hat. as ist
aber allein schon auf parallele Eingänge von VerFahren nach altem und nacli neuem
Recht zurückzuführen. Erwa rtungsgemäß ist dieser sehr deutliche Anstieg i zwi-
schen wieder zurückgegangen.

Die Eingangszahlen verbleiben in Nordrhein-Westfalen jedoch seitdem auf einem

Niveau, dass in etwa um 25 % höher liegt, als in der Zeit unmittelbar vor der Ab-
schaffung des Widerspruchsverfahrens. Es griffe aber zu kurz, wollte man d esen
Anstieg allein der Abschaffung des WiderspruchsverFahrens anlasten. Denn die Ein-

gangszahlen bei den Verwaltungsgerichten haben von jeher je nach gesetz eberi-
scher Aktivität oder Veränderung gesellschaftlicher Ra hmenbedingungen m ahr oder
weniger starken Schwankungen unterlegen. Auch in den letzten Jahren seit der Ab-
schaffung des Widerspruchsverfahrens sind entsprechend in einigen MaterilDn die
Eingänge angestiegen, die von der Abschaffung des Widerspruchsverfahre s über-

haupt nicht betroffen waren. Es bedarf daher einer differenzierteren Betrach ungs-
weise. Danach ergeben sich verschiedene Gruppen von Rechtsgebieten mil. unter
schiedlichen Auswirkungen.

In einer ersten Gruppe von Sachmaterien lässt sich kein Anstieg der Verfah ensein-
gänge feststellen, obwohl in diesen Rechtsgebieten das WiderspruchsverFa ren ab-
geschafft wurde. Hierzu gehören etwa das Recht der Landwi rtschaft und Er äh-
rungswi rtschaft, das Gesundheitsrecht und der Anschluss- und Benutzungs wang für
kommunale Einrichtungen.

In einer weiteren Gruppe von Verfahren lassen sich Eingangssteigerungen achhal-
tig verzeichnen, die aber nicht auf die Abschaffung des Widerspruchsverfah ens zu-
rückgefüh rt werden. Das betriff# beispielsweise No-Verfahren bei der Hochs hufzu-
lassung oder im Gewerberecht die starke Zunahme von Streitigkeiten betre end die
Veranstaltung von Sportwetten.
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In der nächsten Gruppe von Verfahreri ist es zunächst zu einem starken An tieg der
Verfahrenseingänge gekommen, der inzwischen aber wieder rückläufig ist, imobei
das frühere Niveau noch lange nicht erreicht ist. Das betrifft etwa das Baur cht und
das kommunaie Steuerrecht. Die Gründe für diesen Rückgang sind ebenfal s diffe-
renziert zu betrachten.

Zum Teil verFofgen die Behörden — mit Erfolg — Klagevermeidungsstrategie . Diese
können etwa darin bestehen, dass neben der Rechtsbehelfsbelehrung in d n Be-
scheiden das Angebot bzw. die Aufforderung enthalten ist, vor Klageerhebu g noch
einmal Kontakt zur Behörde aufzunehmen. Vor allem offensichtliche Fehler, die darin
bestehen können, dass falsche Tatsachen zugrunde gelegt wurden, der fal che
Bescheidadressat gewählt wurde oder schlichte Rechenfehler lassen sich a f diese
Weise schnell und unbürokratisch beheben, ohne dass es zum KlageverFah en
kommen muss.

In einigen Bereichen ist es aber auch wieder zum deutlichen Rückgang der erfah-
ren gekommen, ohne dass solche Klagevermeidungsstrategien zu beobach en sind.
Die Ursachen für diese Rückgänge sind auch hier woh l unterschiedlich, wot ei ich
nicht gänzlich ohne Vermufiungen auskomme, wenn ich versuche zu ergrün en, wa-
rum ein Bürger nicht klagt. Zum Teil ist jedenfalls zu beobachten, dass Beh' rden
durch eine Aufwertung des AnhörungsverFahrens, das im Hinblick auf die In eressen
des betroffenen Bürgers die Funktionen des Widerspruchsverfahrens weitg hend
übernehmen kann, oder sonst durch eine Steigerung der Qualität der Ausga ngsbe-
scheide eine Klage vermieden haben. Daneben muss aber wohl auch unter tellt
werden, dass es Fälle gibt, in denen der Bürger Widerspruch erhoben hätte wegen

des Aufwands oder der Kosten jedoch von einer Klage absieht.

In einer letzten Gruppe von Verfahren besteht nach wie vor seit der Abscha ung des
Widerspruchsverfahrens ein stark erhöhtes Eingangsniveau. Das betrifFt etwa das
Recht der Fahrerlaubnisse, das Wohngeldrechtoder das Kammerrecht. Insbesondere
auch in Bereichen, die stark durch Eilverfahren geprägt sind (Ausländerrech , Polizei-
und Ordnungsrecht und Versammlungsrecht) ist es auch zu einem Anstieg er Kla-
geverfahren neben dem Eilverfahren gekommen, weil nur so die Bestandsk aft der
angefochtenen Bescheide gehemmt werden kann. Viele dieser KlageverFah en erle-
digen sich nach dem Abschluss des Eilverfahrens aber problemlos.

Betrachtet man die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Nordrhein-estfalen
von der Personalstuation her, so ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Belas-
tung Ende 2007 nach dem Weggang der Sozialhilfeverfahren vergleichswei e mode-
rat war. Um Mehrbelastungen durch die Abschaffung des Widerspruchsverfzlhrens
aufzufangen, wurden rd. 30 kw-Vermerke prolongiert. Wegen der inzwischeii deutlich
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stärkeren Belastung der Verwaltungsgerichte gehen wir davon aus, dass d
ien dauerhaft zur VerFügung stehen müssen.

Ich komme nun zu den Schlussfolgerungen, die aus unserer nordrhein-wes
Sicht aus diesen Beobachtungen zu ziehen sind. Zunächst möchte ich betc
Sie wohl kaum einen Kollegen oder eine Kollegin finden werden, der oder c

Wiedereinführung des WiderspruchsverFahrens plädieren wird. Das gilt auc
rade, obwohl im Vorfeld der Abschaffung des Widerspruchsverfahrens dies
aus kritisch gesehen wurde. Darüber hinaus scheint auch Einigkeit zu best
dass entsprechend der bestehenden Ausnahmevorschrift in § 110 Abs.. 2 J i
das Widerspruchsverfahren in bestimmten Materien weiterhin durchgefüh rt
soll. Das betrifft etwa das Schulrecht und das Recht der Rundfunkgebührer

Entscheidend für eine erfolgreiche Abschaffung des Widerspruchsverfahrei
aus unserer Sicht, dass es den Behörden gelingt, die Qualität der Ausgang
de zu verbessern. Das wird zu Recht im Entwurf der sächsischen Landesr E
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betont. Insbesondere dort , wo das Anhörungsverfahren gestärkt worden ist und wo
die Behörden unbürokratische Klagevermeidungsstrategien in dem geschil e rten
Sinne verFolgen, macht die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens keine Schwie-
rigkeiten. Do rt , wo etwa wie im Bereich der Abgabenordnung ein Anhörung verfah-
ren nicht vorgeschrieben ist, erscheint es deshalb sinnvoll, dass ein solches von den
Behörden gleichwohl freiwillig durchgefüh rt wird. Denn v. a. im kommunale Steuer-
recht kommt es noch immer zu zu vielen unnötigen Klagen. Dort aber, wo d e Behör-
den bereits mit Erfolg an der Qualität der Ausgangsbescheide arbeiten, tret n sehr
schnell die Vo rteile für die Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund. Sie erhalten
schneller einen sorgfältig ausgearbeiteten Bescheid. Die bisweilen verbreitE Praxis
der Behörden, sich auf die Heilungsmöglichkeiten des Widerspruchsverfahr ns zu
verlassen, kann dann nicht länger Bestand haben. In den Fällen, in denen E ie Frage
gerichtlich zu klären ist, erhalten die Bürger ebenfalls schneller ihr Recht. D nn sie
sind nicht länger gezwungen, zunächst ein WiderspruchsverFahren durchzu ihren,
dass in vielen Fällen lediglich eine Verzögerungsschleife darstellte.

Weiterhin ist es wichtig, das richterliche Personal in angemessenem Umfa 1 aufzu-
stocken. Denn eine dauerhafte Überbelastung wirkt sich sehr bald negativ af Ver-
fahrenslaufzeiten aus. Dadurch könne der erzielte Beschleunigungseffekt hneli
aufgebraucht werden.

schutzerschwernisse abzubauen, halte ich es für erforderlich, die kostenfrei Klage-
rücknahme im verwaltungsgerichtlichen Verfahren wieder einzuführen.

Um schließlich die Hemmschwelle zur Klageerhebung zu senken, und dami t Rechts-
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Abschließend möchte ich auf die beiden Anträge eingehen, die den Gegens and der

heutigen Anhörung bilden. Soweit in den Anträgen der Fraktionen Die Linke und
Bündnis 9 01DIE GRÜNEN die Sorge geäußert wird, die Abschaffung des W der-

spruchsverFahrens führe zu Rechtsschutzeinbußen beim B ürger, kann ich d ese Sor-
ge ganz überwiegend nicht teilen. Im Gegenteil: Die Abschaffung des Wide pruchs-
verfahrens kann durch die Beschleunigung des Verfahrens viel für die Inter ssen der
Bürgeririnen und Bürger tun. Denn für die Bürger ist es nicht nur wichtig, Re ht zu
haben, sondern auch Recht zu bekommen, und zwar zeitnah. Voraussetzu g ist al-
lerdings, dass die handelnden Behörden im bereits beschriebenen Si nne di Qualität
der Ausgangsbescheide verbessern und Hemmnisse vor der Klageerhebun — die
kostenfreie Klagerücknahme habe ich bereits angesprochen — weiter abgeb ut wer-

den. Entscheidend ist dann nicht, ob das WiderspruchsverFahren abgeschafft wird,
sondern wie dies geschieht. Oder man könnte auch sagen: in welchem Gei te dies

geschieht.
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